
.; •• .f I!...-:.!!!f.llQ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

i,' DER BUNDESMINISTEH XIII. Gesetzgebu;gsperiode 
FÜR UNTERRICHT UND KUNST . 

Zl.10 e OOO/46-F8.rll'15 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 

\.Jien} am 27 .. August 1975 

Nr. 2356/J-NR/75, die die Abgeordneten Professor ER.MACORA 
und Gen.ossen am 4ti Juli 1975 an mich. richteten 1 beehre 
i.ch mich wie folgt zu beantworten: 

VOrtoleg ist festzuhalten 9 d.aß in der Ent·­
schließung des Natio:1alrates vom 100 Juni 1975 d,~·T' Begriff 

IlWehr-Doktrin lt nicht enthalten ist. 

Gemäß Ministerratsbeschluß 1961 \'Jurde die 

Umfassende L~~desverteidigung in Österreich unter dem 
Gesichtspunkt ein.er Gliederung in vier Teilbereiche~ 
nämlich der militärischen, zivilen, wirtschaftlichen und 
geistigen aufgebauto 

Die obangeführte Entschließung, die nach 
Ansicht des Nationalrates die Zielformulierung für die 
vier Teilbereiche darstellt, wird auch dementsprechend 
im Bericht des Verfassungsausschusses vom !~~ Juni 1975 
'als tlVerteidigungsdoktrin" beschrieben • .Eine Festlegung 
auf den. in der Anfrage angeführten .Begriff !lWerU'-Do1ctrin" 
würde eine Einschränkung auf den militärischen Teilbereich 
b d t D B . ff 11 V" t . d' .,.. '.... . " h' e eu enG er ~egr1' er e1 19ungs-~oK~rln 1ngegen 

dokumentiert schon ~rom Wort her die 4- il'eilung der erfor-
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derlichen Anstrengungen und berücksichtigt auch die bis­
herige Entwicklung.. Die Anfrage folgt offenbar der 
Terminologie der schi..,reizerischen Gesamtyerteidigung, die 
nur eine 3-Teilung in die militärische ) zivile lL"ld 

geistige Landesverteidigung kennt, wobei die geistige 
Landesverteidigung als die Grund.lage der zivilen und 

militärischen. "\rerteidigu.ng bezeichnet I/lird .. Di.e zivile 

Landesverteidigung der Sch-vJeiz subsumiert nicht nur.' den 

zivilen (insbesondere Bevölkerungsschu-ez), sondern auch 
den v:irtschaftlicheIl. und psychologisehen Bereich. 

her historisehen noch der durch Ninisterratsbeschlüsse 
geschaffenen organisatoriscben Basis.der 5sterreichischen" 
Umfassenden Land.esverteidigungo 

Das Bundesmini.sterium für Unterricht und -
Kunst ist auch nicht 1 wie in der gegenständlichen F...I.lfrage 
behauptet, für die Belan.ge der zivilen I,and8Sv0rteidigung 

zuständig, sondern federführend für den Berei.ch der 
Geistigen Landesverteidigung. 

Unabhängig von dieser getroffenen Zuordnung 
darf zu den einzelnen Anfragepunkten folgendes ausgefiihrt 
werden: 

ad. 1) 

Ich habe bereits mit der Ge;:;chäftseinteilung 
des Jlli'1res '1972 eine eigene Abteilung für Belange d~r 

Politischen Bildung und Geisti.gen IJandE;svertei9.igung ein­
gerichtet. Damit wurde die Bedeutung dieser Agende unter­
strichen und ein aktionsfähiges Büro gesch.affen, das in 
Hinkunft nach Maßgabe der finanziellen und personellen 
Möglichkeiten weiter ausgebaut werden soll. 

. , 
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ad. 2) 

k..'l jeder höheren Schule Österreichs gibt 
es einen Refer8ntt~n für Geistige Landesverteidigung , der 
in Seminaren geschult wurde und laufend mit Informations­

material beteilt vdrd. Am Sitz jeder Le.Ddesregierung besteht 

ein Landesausschuß für Geistige Landesverteidigung,dessen 
Leiter jeweils vom Landeshauptma~~~ bestellt wirda Zur 
Koordinierung d.er Tätigkeiten der Landes.ausschüsse finden 

in unI'egelmäßiger Folge (mindestens aber jährlich einmal) 
KoordinationstagungeIl statt. Das Bundesministe:cium für 

Unterricht und Kunst ist seine:rseits in der neugegrülldeten 
Abteilung für Koordination. der Umfasßenden IJandesverteidigung 

im Bundeskanzle:c-amt im. FS.chstab vertreten .. 

8.d 3) 
Dieser' Auftrag an die Schule \'iirft neuerlich 

die grundsätzliche J!'raGe nach der Stellung der llGeistigen 

Landesverteidigung!l im Gesam~en des Unterrichtsgeschehens 
auf 0 Die Antwort kann nur heißen: Die Bemühungen, die 
Jugend über dia Möglichkeiten und über die Notwendigkeit 
einer Umfassenden Landesverteidigung in der Schule aufzu"~ 

klären, sind nicht isoliert zu sehen, sondern sind sirm­
vollerweise einzuordnen. in das große Aufgabenfeld der 
Politischen Bildung .. Politische Bildung " .. Ji1.'d 1:" .. ie1.' als 

Ergebnis einer o:rganischen Weiterent\'dcklung·der Staats­
bürgerkunde ~~d der staatsbürgerlichen Erziehung verstanden 
und ist grundsätzli.ch ein Auftrag, der·sicb. an alle Lehrer 

wendet (Unterrichtsprinzip) .. Im Zusammenwirken der Lehrer 

aller Unterrichtsgegenstände sind als Ziele anzustraben: 

a) Einführung in die Ordnung des politischen~ gesellschaft­
lichen und wirtschaftlichen Lebens l.md des Rechtslebens 
(Kenntnis und Wissen); 
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b) Entwicklung der Fähigkeit zu kritischom Urteil, zum 
Erkennen von Zusammenhängen lmd zum \I;'erten der Infor-· 

mationen (Erkenntnisse und Einsichten.); 

c) l.Jeckung der Bereitschaft zum Engagement J zur übern.ahme 

politischer Verantwortung im öffel1t;~ti.chell Leben sowie 
in den beruflichen Bereichen unrl zum Eintreten fÜ.r die 

demokratische Lebensordnung unseres Staates (Haltung) .. 

Politische Bilclu...YJ.S, die sich als 
llErziehung zur Demokratie!! versteht, \veist also dem Element 

der Verantwortun.g und des noh'lendigenEintrete.p.s für diese 
Demokratie besondere Bedeutung bei. Der politisch gebildete 
junge österreicher muß erkennen, daß es in unserem Lande 
ein hohes Maß an demokratischen Freiheiten, an Leben.s- und 
Entfaltungschancen gibt, daß es aber not .... iendig ist, für 

dieses IJand auch einz'..ltretcn, "Jenn diese li'reilwiten und 
Chancen nach unseren Vorstellungen und unbeeinträchtigt 
von au.ßen weiter ausgebaut werden sollen • 

. ;"" 

17~WWOt( 
. l 
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